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Anhang 10.2 

Artenschutzrechtliche Prüfung  
Gruppe der baumhöhlenbewohnenden Fledermäuse 
Allgemeine Angaben zur Art 
1. Durch das Vorhaben betroffene Art 
Gruppe der baumhöhlenbewohnenden Fledermäuse 
2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 
 

 FFH-RL- Anh. IV - Art    ...... RL Deutschland 
 Europäische Vogelart    ...... RL Hessen 

         ...... ggf. RL regional 
 

3. Erhaltungszustand 
 
Bewertung nach Ampel-Schema: 
               unbekannt günstig  ungünstig-      ungünstig- 
                                                                                                                         unzureichend     schlecht   
    GRÜN         GELB      ROT  
 
EU                            
(http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article 17/) 

 Deutschland: kontinentale Region                                 
(http://www.bfn.de/0316_bewertung_arten.html) 

Hessen                                                                                       
(HMUKLV : Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen, 3. Fassung 2014, Anhänge 3 und 4)  

4. Charakterisierung der betroffenen Art 
4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Die Quartiere der baumbewohnenden Fledermausarten finden sich häufig in Wäldern, Feldgehölzen, Al-
leen und auch Obstwiesen. Als Jagdhabitate nutzen sie, je nach Art, das Offenland, Wälder oder auch den 
Siedlungsbereich. Von baumbewohnenden Fledermäusen werden Baumhöhlen, aber auch Spalten und 
Risse sowie abstehende Borke genutzt. Die Verstecke, welche häufig gewechselt werden, können als 
Winter-, Sommer- oder auch Zwischenquartier genutzt werden.  

4.2 Verbreitung 
Baumhöhlenbewohnende Fledermäuse kommen in ganz Europa zum Teil auch in Asien vor. In Deutsch-
land kommen die Arten in allen Bundesländern vor mit artspezifischen Verbreitungsschwerpunkten und 
unterschiedlichen Häufigkeit.   
Vorhabenbezogene Angaben 
5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen 
In Hessen und somit auch im Untersuchungsraum kommen baumhöhlenbewohnende Fledermäuse auf 
der gesamten Landesfläche vor. Je nach Art gibt es unterschiedliche Verbreitungszentren.  
 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article%2017/
http://www.bfn.de/0316_bewertung_arten.html
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6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  
Es werden für Fledermäuse als Quartier nutzbare Höhlenbäume durch das Vorhaben in Anspruch genom-
men. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
Maßnahme V-T1: Schutzmaßnahmen für Fledermäuse  

Die Begleitung der Maßnahme durch eine ökologische Baubegleitung ist erforderlich. 

In den Bereichen mit Vorkommen von für Fledermäuse nutzbare Strukturen (Baumhöhlen, -spalten, abste-
hende Borke, etc.) sind die entsprechenden Bäume vor Beginn der winterlichen Fällarbeiten, jedoch nach 
Ende der Wochenstubenzeit durch einen Fledermausspezialisten auf eine reale Nutzung zu überprüfen.  

Brutzeiten ggf. vorkommender spät brütender Vogelarten in Baumhöhlen sind zusätzlich zu beachten. 

Die Prüfung erfolgt durch die genaue Inspektion der Höhle auf generelle Nutzbarkeit (Aushöhlung nach 
oben und Hangplätze vorhanden?), die Suche nach offensichtlichen Nutzungsspuren der Fledermäuse 
(Kot- oder Fettspuren, Fraßreste etc.) und ggf. die Entnahme von Mulmproben zur Untersuchung auf Fle-
dermaushaare. Durch eine Kombination dieser Methoden lässt sich mit sehr großer Sicherheit sagen, ob 
eine Baumhöhle grundsätzlich durch Fledermäuse genutzt wird oder wurde. 
Ein Höhlenbaum, dessen Nutzung durch Fledermäuse so nachgewiesen wird, ist zu kennzeichnen und mit 
einem speziellen Ventil zu verschließen. Dies ermöglicht den Ausflug der Tiere, nicht jedoch den Einflug.  
Ein Höhlenbaum, der nachweislich keiner Nutzung durch Fledermäuse unterliegt, wird sofort nach der 
Kontrolle mit geeignetem Material (z. B. Schaumstoffpfropfen) dicht verschlossen. 
Höhlenbäume ohne Eignung als Fledermausquartier (z.B. neuangelegte Spechthöhlen) müssen nicht 
verschlossen werden. 
Nach Prüfung und Verschluss der zu fällenden Höhlenbäume sind die Fällarbeiten das gesamte Winter-
halbjahr über möglich. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zu- 
sammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maß- 
nahmen (CEF) gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?   ja nein 
(Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt) 

Falls die Entnahme nachweislich durch Fledermäuse genutzter Höhlen- oder Spaltenbäume unvermeid-
bar wird, kann nicht davon ausgegangen werden, dass die ökologische Funktion im räumlichen Zusam-
menhang gewahrt wird. 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch  
vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  
gewährleistet werden?   ja   nein 

Sofern eine Nutzung der Baumhöhle vorliegt, wird folgende Ausgleichmaßnahme durchgeführt: 

CEF2 – CEF-Maßnahme für Fledermäuse 
Die Begleitung der Maßnahme durch eine ökologische Baubegleitung ist erforderlich.  
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Je nach Ergebnis der gezielten Untersuchungen des betroffenen Höhlenbaumes (siehe Maßnahme V-
T1) wird in Abstimmung mit den zuständigen Behörden folgende Möglichkeit umgesetzt. 

Fledermauskästen 

Möglichst frühzeitig, spätestens unmittelbar vor dem Fällen des Höhlenbaumes, sofern dieser nachweis-
lich durch Fledermäuse genutzt wird/ wurde (vgl. auch V-T1A), sind bei Bedarf Fledermauskästen im 
Bereich der verbleibenden Gehölzbestände aufzuhängen. Sie stellen Ausweichquartiere für den Verlust 
der Höhlenbäume dar. Es werden sowohl Sommer- als auch Winterquartiere berücksichtigt. Die Kästen 
kommen dann zum Einsatz, wenn durch den Verlust eines nachweislich durch Fledermäuse genutzten 
Höhlenbaums die ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätten im räumlichen Zusammenhang nicht 
mehr sichergestellt ist und wenn die Wirksamkeit positiv prognostiziert wird. 

Pro gefälltem Quartierbaum sind entsprechend fünf Ersatzquartiere zu schaffen (wie im Maßnahmen-
blatt A-CEF2 beschrieben). Es ist darauf zu achten, dass die Kästen aus langlebigem Material (Holzbe-
ton) bestehen. 

Die Fledermauskästen sind im näheren Umfeld, aber in ausreichender Entfernung (mindestens 50 m zum 
Baufeld), in geeigneter Höhe und Exposition aufzuhängen. Höhe, Exposition und Ausrichtung der Kästen 
sind der verlustigen Baumhöhle so genau wie möglich nachzuempfinden, um den Tieren das Wiederauf-
finden zu erleichtern. 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  
Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt od. getötet werden?  
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Es werden für Fledermäuse als Quartier nutzbare Höhlenbäume durch das Vorhaben in Anspruch genom-
men. Sollten die Quartierbäume während der Fällarbeiten besetzten sein, können die Tiere verletzt oder 
getötet werden.  

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
siehe 6.1 b) 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 
nahmen ein signifikant erhöhtes Verletzungs-   ja   nein 
oder Tötungsrisiko? 
(Wenn JA - Verbotsauslösung!) 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  
 

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs 
zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Sollten während der Wochenstubenzeit Arbeiten im Nahbereich einer Wochenstube durchgeführt werden, 
kann es zu einem Verlassen bzw. Aufgabe der Wochenstube durch die adulten Tiere und somit zu einer 
Schädigung von Jungtieren kommen.  

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
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siehe 6.1 b) 

c) Wird eine erhebliche Störung durch o.g. Maßnahmen  
 vollständig vermieden?   ja   nein 
 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

6.4  Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung 
oder Zerstörung ihrer Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 

 
a) Können wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre  

Standorte beschädigt oder zerstört werden? 
(Vermeidungs-Maßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 
Kurze Beschreibung des Konflikts mit den wesentlichen vom Vorhaben aus-
gehenden Wirkungen, i. S. einer Wirkungsprognose. Ggf. Quantifizierung der 
Beeinträchtigung, z. B. Anzahl betroffener Pflanzen/ Wuchsorte.  

Ggf. Querverweis zur genaueren Darstellung in den Planunterlagen. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
Kurze Beschreibung der Maßnahmen, z. B. Schutzzäune. 

Ggf. Querverweis zur genaueren Darstellung in Planunterlagen. 

c) Sind vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  
 möglich?     ja   nein 
Kurze Beschreibung der notwendigen und zumutbaren Maßnahmen, die 
zum Funktionserhalt der Art bzw. ihrer Standorte herangezogen werden 
können, insbesondere Umfang, ökologische Wirkungsweise, Beginn und 
Dauer der Maßnahme, ggf. Pflege und Instandhaltung, Prognose, wann die 
ökologische Funktionalität erreicht sein soll. 

Ggf. Querverweis zur genaueren Darstellung in den Planunterlagen. 

Ggf. Festlegung von Monitoring und Risikomanagement. 

d) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  
Zusammenhang gewahrt?    ja   nein 
Kurze Begründung, insbesondere Angaben zur Wirksamkeit  
(Zeitpunkt, Plausibilität) von Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen.  
Falls nein, Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung. 

Der Verbotstatbestand „Entnahme von wild lebenden 
Pflanzen sowie Beschädigung oder Zerstörung ihrer  
Standorte" tritt ein.   ja   nein  

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  
erforderlich? 
Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  
Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose  
und der vorgesehenen Maßnahmen) 
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Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen! 
  weiter unter Pkt. 8 „Zusammenfassung“ 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG,  
 ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

                      weiter unter Pkt. 7 „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 
 
7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 

§ 45 Abs. 7 BNatSchG,  ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

7.1  Ausnahmegründe 
 
Liegt ein Ausnahmegrund nach § 45 Abs. 7  
S. 1 Nr.1- 5 BNatSchG vor?   ja   nein 
Ggf. Hinweis auf entsprechendes Kapitel in den Planunterlagen mit näheren Darstellungen. 

Wenn NEIN – keine Ausnahme möglich! 

7.2 Prüfung von Alternativen 
Gibt es eine zumutbare Alternative?    ja   nein 
Kurze Zusammenfassung der Alternativen-Prüfung mit Begründung, warum ggf.  
keine zumutbare Alternative gegeben ist und Hinweis auf ausführliche Darstellung 
in den Planunterlagen zum Vorhaben. 
 

Wenn JA – keine Ausnahme möglich! 
 

7.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes  
a) Kann sich der Erhaltungszustand der lokalen  

Population verschlechtern?   ja   nein 
Erhaltungszustand der lokal betroffenen Population vor dem Eingriff (Interpreta-
tion/Einordnung der Angaben unter Pkt. 6.3a, ggf. Ergänzungen) 

Kurze Beschreibung, ob sich trotz der vorgesehenen Vermeidungs-/ CEF-
Maßnahmen der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert (un-
ter Berücksichtigung von Ausgangszustand und Entwicklungsprognose). 

Ggf. Querverweis zur genaueren Darstellung in den Planunterlagen. 
 

b) Kann sich der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/Bundes-/ biogeographischer Ebene  
verschlechtern?    ja   nein 
Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population trotz der 
vorgesehenen Vermeidungs-/CEF-Maßnahmen (unter Berücksichtigung von 
Ausgangszustand und Entwicklungsprognose). 

Erhaltungszustand in Hessen, der kontinentalen Region Deutschlands, der EU 
(Interpretation/Einordnung der Angaben unter Pkt. 3, ggf. Ergänzungen). Hier 
sind die Trend-Bewertungen einzubeziehen: für die Vogelarten (s. Anh. 3: Er-
haltungszustand der Brutvögel in Hessen, VSW 2014) und die Anhang IV-Arten 
(s. Anh. 4: „Ampelliste“, FENA 2014) 
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Kurze Prognose, ob sich die Verschlechterung des Erhaltungszustands der lo-
kalen Population soweit auswirkt, dass die Populationen auf Landes-/Bundes-/ 
biogeographischem Niveau in Mitleidenschaft gezogen werden könnten. 

Ggf. Querverweis zur genaueren Darstellung in den Planunterlagen. 
 

c) Wenn Ja - Sind Maßnahmen zur Wahrung des günstigen 
Erhaltungszustandes der Populationen (FCS-Maßnahmen)  
möglich?    ja   nein 
Kurze Beschreibung der notwendigen und zumutbaren Maßnahmen, die sicher-
stellen sollen, dass sich der Erhaltungszustand der europäischen Vogelart nicht 
verschlechtert bzw. der Erhaltungszustand der FFH-Anhang IV-Art günstig 
bleibt.  

Bewertungsebene sind die Populationen im natürlichen Verbreitungsgebiet. 
Angaben zu Funktion, Umfang, Zeitraum der Umsetzung und Zeitpunkt der 
Funktionserfüllung. 

Hinweise auf Pflege und Instandhaltung. 

Ggf. Querverweis zur genaueren Maßnahmen-Darstellung in den Planunterla-
gen. 

Ggf. Festlegung von Monitoring und Risikomanagement. 
 

d) Kann der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/ Bundes-/ biogeographischem Niveau auf- 
grund von FCS-Maßnahmen erhalten werden?    ja   nein 
Kurze Prognose und Bewertung.  
Hier sind insbesondere Aussagen zum zuverlässigen Eintritt der beabsichtigten 
Funktion mit Referenzen wichtig.  
Falls nein, Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung. 

 

Ggf. Querverweis zur genaueren Darstellung in den Planunterlagen. 
 

e) Falls Anhang IV-Art mit ungünstigem Erhaltungszu- 
stand betroffen: Kann die Wiederherstellung eines  
günstigen Erhaltungszustands ungehindert erfolgen?   ja   nein 
Begründung notwendig, weshalb die Ausnahme keinen negativen Einfluss  
auf die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands für die Popula-
tion hat. 

Verschlechtert sich der Erhaltungszustand  
der Populationen?   ja   nein 

Wenn JA – keine Ausnahme möglich! 
 

  



Verdichterstation (VS) Reckrod 2 

Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren 

 

Stand: 25.07.2022 Unterlage 10.2 Bögen Artenschutzrechtliche Prüfung Seite 8 von 22 
 Ingenieur- und Planungsbüro LANGE GbR  
 

Zusammenfassung 
 
Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunter- 
lagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 
 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der  
 Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 
 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die 
oben dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich 
festgelegt  

 
Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
 keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
 Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG vor 
 ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbin-
dung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Artenschutzrechtliche Prüfung  
Feldlerche (Alauda arvensis) 
Allgemeine Angaben zur Art 
1. Durch das Vorhaben betroffene Art 
Feldlerche (Alauda arvensis)  

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 
 

 FFH-RL- Anh. IV - Art    ...... RL Deutschland 
 Europäische Vogelart    ...... RL Hessen 

         ...... ggf. RL regional 
 
3. Erhaltungszustand 
 
Bewertung nach Ampel-Schema: 
               unbekannt günstig  ungünstig-      ungünstig- 
                                                                                                                         unzureichend     schlecht   
    GRÜN         GELB      ROT  
 
EU                            
(http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article 17/) 

Deutschland: kontinentale Region                                
(http://www.bfn.de/0316_bewertung_arten.html) 

Hessen                                                                                       
(HMUKLV : Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen, 3. Fassung 2014, Anhänge 3 und 4)  

4. Charakterisierung der betroffenen Art 
4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Als ursprünglicher Steppenbewohner ist die Feldlerche eine Charakterart der offenen Feldflur. Sie besie-
delt reich strukturiertes Ackerland, extensiv genutzte Grünländer und Brachen sowie größere Heidege-
biete. Die Brutreviere sind 0,25 bis 5 ha groß, bei maximalen Siedlungsdichten von bis zu 5 Brutpaaren 
auf 10 ha. Das Nest wird in Bereichen mit kurzer und lückiger Vegetation in einer Bodenmulde angelegt. 
Mit Wintergetreide bestellte Äcker sowie intensiv gedüngtes Grünland stellen aufgrund der hohen Vegeta-
tionsdichte keine optimalen Brutbiotope dar. Ab Mitte April bis Juli erfolgt die Eiablage, Zweitbruten sind 
üblich. Spätestens im August sind die letzten Jungen flügge. Die Nahrung im Frühjahr ist recht vielseitig 
und besteht aus Insekten, Spinnen, kleinen Schnecken und Regenwürmern. Im Winterhalbjahr überwie-
gen hingegen Getreidekörner, Unkrautsamen und Keimlinge.  

4.2 Verbreitung 
Die Feldlerche besiedelt fast die gesamte Paläarktis. Das Verbreitungsgebiet reicht in West-Ost-Richtung 
von Irland und Portugal bis Kamtschatka und Japan. In Nord-Süd-Richtung reicht das Areal von der Nord-
spitze Norwegens bis Nordafrika, bis zur Südspitze Italiens einschließlich Sizilien und bis in den Norden 
Griechenlands; weiter östlich von 68–69 °N bis in den Südosten der Türkei, mit isolierten Vorkommen bis 
in die Gebirge Zentralasiens und den Tian Shan, in die Mongolei und bis Nordkorea. Die Feldlerche ist in 
fast ganz Europa verbreitet, lediglich im äußersten Norden brütet sie nicht. Infolge starker Bestandsrück-
gänge ist sie in Deutschland bereichsweise nur noch in geringen Dichten vertreten bzw. fehlt vollständig. 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article%2017/
http://www.bfn.de/0316_bewertung_arten.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A4arktis
http://de.wikipedia.org/wiki/Irland
http://de.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://de.wikipedia.org/wiki/Kamtschatka
http://de.wikipedia.org/wiki/Japan
http://de.wikipedia.org/wiki/Norwegen
http://de.wikipedia.org/wiki/Italien
http://de.wikipedia.org/wiki/Sizilien
http://de.wikipedia.org/wiki/Griechenland
http://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkei
http://de.wikipedia.org/wiki/Tian_Shan
http://de.wikipedia.org/wiki/Mongolei
http://de.wikipedia.org/wiki/Nordkorea


Verdichterstation (VS) Reckrod 2 

Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren 

 

Stand: 25.07.2022 Unterlage 10.2 Bögen Artenschutzrechtliche Prüfung Seite 10 von 22 
 Ingenieur- und Planungsbüro LANGE GbR  
 

Der Brutbestand in Hessen liegt bei > 150.000 Paaren. Trotz deutlicher Rückgänge ist sie hier noch im-
mer in allen Offenlandschaften weitverbreitet und stellenweise häufig. 
Vorhabenbezogene Angaben 
5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen 
Innerhalb des Untersuchungsraums wurden 31 Brutvögel kartiert. Davon wurden 6 Individuen auf den 
Arbeitsflächen und im Umkreis der artspezifischen Fluchtdistanz von 20 m festgestellt. 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  
Die geplante Erweiterungsfläche wird von der Feldlerche für die Anlage ihrer Nester genutzt. Bei den 
Bauarbeiten kommt es zum Entzug dieser Flächen für die Fortpflanzung.  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 
c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zu- 

sammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maß- 
nahmen (CEF) gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?   ja nein 
(Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt) 

Auf der Fläche der geplanten VS Reckrod 2 kommt es dauerhaft zu dem Verlust von nachgewiesenen 
Bruthabitaten. Auf der Montagefläche für die Leitungsanbindung ist der Verlust der Bruthabitate tempo-
rär für die Dauer der Bauarbeiten vorhanden. Der Habitatverlust muss vorgezogen im Rahmen einer 
CEF-Maßnahme (siehe ASF Kapitel 7, Maßnahmenblatt CEF1) für den dauerhaften Verlust kompensiert 
werden. Da die Feldlerche jedes Jahr ein neues Nest anlegt, ist sie in der Lage nutzbare Habitate schnell 
zu besiedeln. Grundsätzlich weisen auch intensiv bewirtschaftete Feldfluren mit gliedernden Gras- und 
Ufersäumen, Brachen und extensiven Bereichen Habitateignung für die Feldlerche auf, so dass eine 
Besiedlung hier jederzeit auch im geeigneten Umfeld der erfassten Brutreviere möglich ist. Nach Bau-
ende der Leitungsanbindung kann die entsprechende Montagefläche in die vorherige Nutzung überführt 
werden, so dass sie wieder als Bruthabitat zur Verfügung steht.  

Die Maßnahmenflächen für den dauerhaften Habitatverlust muss die Feldlerche auch nach dem Ab-
schluss der Bauarbeiten uneingeschänkt nutzen können. 
Als geeignete funktionserhaltende Maßnahmen für Arten der offenen Feldflur haben sich so genannte 
produktionsintegrierte Maßnahmen in der Landwirtschaft (PIK) erwiesen. Hierzu zählen z.B. die Anlage 
von Ackerrandstreifen, die Anlage von Blühstreifen, die Extensivierung von Acker- oder Grünlandflä-
chen, der Verzicht auf Dünger und Herbizide und die Einsaat von Getreide mit doppeltem Reihenab-
stand. Es wird aufgrund der überwiegenden Ackernutzung im Umfeld der betroffenen Brutpaare auf eine 
Maßnahme im Ackerland abgestellt. 
In intensiv genutzten Ackerkulturen entstehen für die Feldlerche häufig Probleme durch zu hoch und 
dicht aufwachsende Vegetation und ein geringes Nahrungsangebot. Durch Nutzungsextensivierung von 
Intensiväckern und Anlage von Ackerbrachen werden für die Feldlerche günstige Ackerkulturen geschaf-
fen. Punktuell ist zusätzlich die Anlage von Lerchenfenstern möglich. 
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Die Grundlagen der vorzusehenden Maßnahmen laut MKULNV (2013) werden im entsprechenden Maß-
nahmenblatt ausführlich beschrieben. 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch  
vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  
gewährleistet werden?   ja   nein 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  
Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.  ja   nein  
 

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt od. getötet werden?  
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja      nein 

Sollten während der Brutzeit Arbeiten im Nahbereich einer Brutstätte durchgeführt werden, kann es zu 
einer Aufgabe der Brut und somit zu einer Schädigung von Jungvögeln oder Eiern kommen. Adulte Tiere 
sind hochmobil und durch die Arbeiten nicht gefährdet.  

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
Maßnahme V-T2a: Bauvorbereitende Maßnahmen für gefährdete und/ oder streng geschützte Brut-
vogelarten  

Die Begleitung der Maßnahme durch eine ökologische Baubegleitung ist erforderlich. 

In Bereichen mit Vorkommen der oben genannten Art sind Baufeldräumungen (kleinflächige Gehölzro-
dungen, Abschieben des Mutterbodens, Entfernung von Hochstauden- und Ruderalfluren) spätestens bis 
kurz vor Beginn der jeweiligen artspezifischen Brut- und Aufzuchtzeiten durchzuführen. Nach der Bau-
feldräumung ist ein möglichst kurzfristiger Fortgang der weiteren Bauarbeiten notwendig, um eine nach-
trägliche Ansiedlung zu verhindern. Falls die Bauarbeiten in zeitlichen Verzug geraten, sind weitere Maß-
nahmen zu treffen. 

Durch das frühzeitige Entfernen der Habitatstrukturen kann die Vogelart nicht im Bereich der Arbeitsflä-
chen brüten, so dass ein Verlust von Nestern, Eiern und Jungvögeln vermieden wird. Durch den frühzei-
tigen Baubeginn ist zudem ein späteres Verlassen des Nestes durch baubedingte Störungen auszuschlie-
ßen. Der genannten Art stehen im Umfeld adäquate Ausweichhabitate zur Verfügung. 

Falls die zeitlichen Vorgaben der Baufeldräumung nicht eingehalten werden können, sind bei einem ak-
tuellen Vorkommen der genannten Art im Umfeld (Fluchtdistanz) bzw. im Bereich der Arbeitsflächen Bau-
zeitenbeschränkungen während der artspezifischen Brut- und Aufzuchtphase anzuwenden. Der Nach-
weis bzw. die Kontrolle auf Artvorkommen unter Berücksichtigung der artspezifischen Fluchtdistanz wird 
durch die ÖBB erbracht. 

Hauptbrut- und -aufzuchtzeiten der relevanten Art: 
Feldlerche- 10. April. bis 20. Juli 

Vermeidung von Verlusten von Nestern, Gelegen, Jungvögeln, Verminderung von Störwirkungen wäh-
rend der Brutzeit. 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 
nahmen ein signifikant erhöhtes Verletzungs-   ja   nein 
oder Tötungsrisiko? 
(Wenn JA - Verbotsauslösung!) 
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Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  
 

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs 
zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Sollten während der Brutzeit Arbeiten im Nahbereich einer Brutstätte durchgeführt werden, kann es zu 
einer Aufgabe der Brut und somit zu einer Schädigung von Jungvögeln oder Eiern kommen. Adulte Tiere 
sind hochmobil und durch die Arbeiten nicht gefährdet.  

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
siehe 6.2 b) 

c) Wird eine erhebliche Störung durch o.g. Maßnahmen  
 vollständig vermieden?   ja   nein 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

6.4  Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung 
oder Zerstörung ihrer Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre  
Standorte beschädigt oder zerstört werden? 
(Vermeidungs-Maßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 
Kurze Beschreibung des Konflikts mit den wesentlichen vom Vorhaben aus-
gehenden Wirkungen, i. S. einer Wirkungsprognose. Ggf. Quantifizierung der 
Beeinträchtigung, z. B. Anzahl betroffener Pflanzen/ Wuchsorte.  

Ggf. Querverweis zur genaueren Darstellung in den Planunterlagen. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
Kurze Beschreibung der Maßnahmen, z. B. Schutzzäune. 

Ggf. Querverweis zur genaueren Darstellung in Planunterlagen. 

c) Sind vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  
 möglich?     ja   nein 
Kurze Beschreibung der notwendigen und zumutbaren Maßnahmen, die 
zum Funktionserhalt der Art bzw. ihrer Standorte herangezogen werden 
können, insbesondere Umfang, ökologische Wirkungsweise, Beginn und 
Dauer der Maßnahme, ggf. Pflege und Instandhaltung, Prognose, wann die 
ökologische Funktionalität erreicht sein soll. 

Ggf. Querverweis zur genaueren Darstellung in den Planunterlagen. 

Ggf. Festlegung von Monitoring und Risikomanagement. 

d) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  
Zusammenhang gewahrt?    ja   nein 
Kurze Begründung, insbesondere Angaben zur Wirksamkeit  
(Zeitpunkt, Plausibilität) von Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen.  
Falls nein, Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung. 
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Der Verbotstatbestand „Entnahme von wild lebenden 
Pflanzen sowie Beschädigung oder Zerstörung ihrer  
Standorte" tritt ein.   ja   nein  
 
Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  
erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  
Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose  
und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen! 
  weiter unter Pkt. 8 „Zusammenfassung“ 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG,  
 ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

                      weiter unter Pkt. 7 „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 
7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 

§ 45 Abs. 7 BNatSchG,  ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

7.1  Ausnahmegründe 
 
Liegt ein Ausnahmegrund nach § 45 Abs. 7  
S. 1 Nr.1- 5 BNatSchG vor?   ja   nein 
Ggf. Hinweis auf entsprechendes Kapitel in den Planunterlagen mit näheren Darstellungen. 

Wenn NEIN – keine Ausnahme möglich! 

7.2 Prüfung von Alternativen 
Gibt es eine zumutbare Alternative?    ja   nein 
Kurze Zusammenfassung der Alternativen-Prüfung mit Begründung, warum ggf.  
keine zumutbare Alternative gegeben ist und Hinweis auf ausführliche Darstellung 
in den Planunterlagen zum Vorhaben. 
 

Wenn JA – keine Ausnahme möglich! 
 

7.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes  
a) Kann sich der Erhaltungszustand der lokalen  

Population verschlechtern?   ja   nein 
Erhaltungszustand der lokal betroffenen Population vor dem Eingriff (Interpreta-
tion/Einordnung der Angaben unter Pkt. 6.3a, ggf. Ergänzungen) 

Kurze Beschreibung, ob sich trotz der vorgesehenen Vermeidungs-/ CEF-
Maßnahmen der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert (un-
ter Berücksichtigung von Ausgangszustand und Entwicklungsprognose). 

Ggf. Querverweis zur genaueren Darstellung in den Planunterlagen. 
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b) Kann sich der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/Bundes-/ biogeographischer Ebene  
verschlechtern?    ja   nein 
Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population trotz der 
vorgesehenen Vermeidungs-/CEF-Maßnahmen (unter Berücksichtigung von 
Ausgangszustand und Entwicklungsprognose). 

Erhaltungszustand in Hessen, der kontinentalen Region Deutschlands, der EU 
(Interpretation/Einordnung der Angaben unter Pkt. 3, ggf. Ergänzungen). Hier 
sind die Trend-Bewertungen einzubeziehen: für die Vogelarten (s. Anh. 3: Er-
haltungszustand der Brutvögel in Hessen, VSW 2014) und die Anhang IV-Arten 
(s. Anh. 4: „Ampelliste“, FENA 2014) 

Kurze Prognose, ob sich die Verschlechterung des Erhaltungszustands der lo-
kalen Population soweit auswirkt, dass die Populationen auf Landes-/Bundes-/ 
biogeographischem Niveau in Mitleidenschaft gezogen werden könnten. 

Ggf. Querverweis zur genaueren Darstellung in den Planunterlagen. 
 

c) Wenn Ja - Sind Maßnahmen zur Wahrung des günstigen 
Erhaltungszustandes der Populationen (FCS-Maßnahmen)  
möglich?    ja   nein 
Kurze Beschreibung der notwendigen und zumutbaren Maßnahmen, die sicher-
stellen sollen, dass sich der Erhaltungszustand der europäischen Vogelart nicht 
verschlechtert bzw. der Erhaltungszustand der FFH-Anhang IV-Art günstig 
bleibt.  

Bewertungsebene sind die Populationen im natürlichen Verbreitungsgebiet. 
Angaben zu Funktion, Umfang, Zeitraum der Umsetzung und Zeitpunkt der 
Funktionserfüllung. 

Hinweise auf Pflege und Instandhaltung. 

Ggf. Querverweis zur genaueren Maßnahmen-Darstellung in den Planunterla-
gen. 

Ggf. Festlegung von Monitoring und Risikomanagement. 
 

d) Kann der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/ Bundes-/ biogeographischem Niveau auf- 
grund von FCS-Maßnahmen erhalten werden?    ja   nein 
Kurze Prognose und Bewertung.  
Hier sind insbesondere Aussagen zum zuverlässigen Eintritt der beabsichtigten 
Funktion mit Referenzen wichtig.  
Falls nein, Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung. 

 

Ggf. Querverweis zur genaueren Darstellung in den Planunterlagen. 
 

e) Falls Anhang IV-Art mit ungünstigem Erhaltungszu- 
stand betroffen: Kann die Wiederherstellung eines  
günstigen Erhaltungszustands ungehindert erfolgen?   ja   nein 
Begründung notwendig, weshalb die Ausnahme keinen negativen Einfluss  
auf die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands für die Popula-
tion hat. 

Verschlechtert sich der Erhaltungszustand  
der Populationen?   ja   nein 

Wenn JA – keine Ausnahme möglich! 
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Zusammenfassung 
 
Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunter- 
lagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 
 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der  
 Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 
 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die 
oben dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich 
festgelegt  

 
Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
 keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
 Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG vor 
 ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbin-
dung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Artenschutzrechtliche Prüfung  
Gilde der besonders geschützten Brutvogelarten 
Allgemeine Angaben zur Art 
1. Durch das Vorhaben betroffene Art 
Ubiquitäre besonders geschützten Brutvogelarten 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 
 

 FFH-RL- Anh. IV - Art    ...... RL Deutschland 
 Europäische Vogelart    ...... RL Hessen 

         ...... ggf. RL regional 
 

3. Erhaltungszustand 
 
Bewertung nach Ampel-Schema: 
               unbekannt günstig  ungünstig-      ungünstig- 
                                                                                                                         unzureichend     schlecht   
    GRÜN         GELB      ROT  
 
EU                            
(http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article 17/) 

 Deutschland: kontinentale Region                                 
(http://www.bfn.de/0316_bewertung_arten.html) 

Hessen                                                                                       
(HMUKLV : Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen, 3. Fassung 2014, Anhänge 3 und 4)  

4. Charakterisierung der betroffenen Art 
4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Die Lebensräume der besonders geschützten Brutvogelarten innerhalb des Untersuchungsraumes erstre-
cken sich von Gehölzflächen wie Waldränder und Feldgehölze, über Hecken, Sträucher, Gärten, Sied-
lungsrandbereiche bis hin zu landwirtschaftlichen Flächen und deren Säume. Sowohl die gehölzbrütenden 
als auch bodenbrütenden Arten legen ihre Nester in jeder Brutzeit neu an. 

4.2 Verbreitung 
Die besonders geschützten Brutvogelarten kommen in Europa, Deutschland und Hessen flächendeckend vor. Sie 
sind in ihrem Bestand nicht gefährdet. 

Vorhabenbezogene Angaben 
5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen 
Bei den Kartierungen wurden diverse ubiquitär verbreitete Arten wie z. B. Amsel, Buchfik, Blaumeise, Buntspecht, 
Gartengrasmücke, Kohlmeise, Mönchsgrasmücke usw. nachgewiesen. Sie sind wenig spezialisiert und weit verbrei-
tet.  
 
 
 
 
 
 
 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article%2017/
http://www.bfn.de/0316_bewertung_arten.html
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6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)  
Es werden Teilbereiche von Habitatflächen durch das Vorhaben in Anspruch genommen. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
Maßnahme V-T2a und b: Bauvorbereitende Maßnahmen für gefährdete und/ oder streng geschützte 
Brutvogelarten  

Die Begleitung der Maßnahme durch eine ökologische Baubegleitung ist erforderlich. 

In den Bereichen mit Vorkommen der oben genannten Brutvögel sind Baufeldräumungen (kleinflächige 
Gehölzrodungen, Fällarbeiten, Abschieben des Mutterbodens, Entfernung von Schilf-, Hochstauden- und 
Ruderalfluren) spätestens bis kurz vor Beginn der Brut- und Aufzuchtzeiten durchzuführen. Nach der Bau-
feldräumung ist ein möglichst kurzfristiger Fortgang der weiteren Bauarbeiten (z. B. häufige Fahrzeugbe-
wegungen, Ausfahren der Mastteile) in den relevanten Abschnitten notwendig, um eine nachträgliche An-
siedlung zu verhindern.  

Durch den frühzeitigen Baubeginn (Abschieben des Mutterbodens, ggf. Grubbern) ist zudem ein späteres 
Verlassen des Nestes durch baubedingte Störungen auszuschließen.  

Falls die zeitlichen Vorgaben der Baufeldräumung nicht eingehalten werden können, sind bei einem aktu-
ellen Vorkommen einer der genannten Art im Umfeld (Fluchtdistanz) bzw. im Bereich des Arbeitsstreifens 
Bauzeitenbeschränkungen während der artspezifischen Brut- und Aufzuchtphase anzuwenden. 

Die Arten sind in der Lage, Ausweichhabitate (Gehölzbestände oder landwirtschaftliche Flächen) im direk-
ten Umfeld zu finden, da sie nicht an seltene Biotopstrukturen gebunden sind. 

 
c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zu- 

sammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maß- 
nahmen (CEF) gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?   ja nein 
(Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt) 

 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch  
vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  
gewährleistet werden?   ja   nein 

 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  
Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt od. getötet werden?  
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 
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Sollten während der Brutzeit Arbeiten im Nahbereich einer Brutstätte durchgeführt werden, kann es zu 
einer Aufgabe der Brut und somit zu einer Schädigung von Jungvögeln oder Eiern kommen. Adulte Tiere 
sind hochmobil und durch die Arbeiten nicht gefährdet.  

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
siehe 6.1 b) 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 
nahmen ein signifikant erhöhtes Verletzungs-   ja   nein 
oder Tötungsrisiko? 
(Wenn JA - Verbotsauslösung!) 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  
 

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 
a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs 
zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Sollten während der Brutzeit Arbeiten im Nahbereich einer Brutstätte durchgeführt werden, kann es zu 
einer Aufgabe der Brut und somit zu einer Schädigung von Jungvögeln oder Eiern kommen. Adulte Tiere 
sind hochmobil und durch die Arbeiten nicht gefährdet.  

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 
siehe 6.1 b) 

c) Wird eine erhebliche Störung durch o.g. Maßnahmen  
 vollständig vermieden?   ja   nein 
 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 
 

6.4  Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung 
oder Zerstörung ihrer Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 

 
a) Können wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre  

Standorte beschädigt oder zerstört werden? 
(Vermeidungs-Maßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 
Kurze Beschreibung des Konflikts mit den wesentlichen vom Vorhaben aus-
gehenden Wirkungen, i. S. einer Wirkungsprognose. Ggf. Quantifizierung der 
Beeinträchtigung, z. B. Anzahl betroffener Pflanzen/ Wuchsorte.  

Ggf. Querverweis zur genaueren Darstellung in den Planunterlagen. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
Kurze Beschreibung der Maßnahmen, z. B. Schutzzäune. 

Ggf. Querverweis zur genaueren Darstellung in Planunterlagen. 

c) Sind vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  
 möglich?     ja   nein 
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Kurze Beschreibung der notwendigen und zumutbaren Maßnahmen, die 
zum Funktionserhalt der Art bzw. ihrer Standorte herangezogen werden 
können, insbesondere Umfang, ökologische Wirkungsweise, Beginn und 
Dauer der Maßnahme, ggf. Pflege und Instandhaltung, Prognose, wann die 
ökologische Funktionalität erreicht sein soll. 

Ggf. Querverweis zur genaueren Darstellung in den Planunterlagen. 

Ggf. Festlegung von Monitoring und Risikomanagement. 

d) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  
Zusammenhang gewahrt?    ja   nein 
Kurze Begründung, insbesondere Angaben zur Wirksamkeit  
(Zeitpunkt, Plausibilität) von Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen.  
Falls nein, Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung. 

Der Verbotstatbestand „Entnahme von wild lebenden 
Pflanzen sowie Beschädigung oder Zerstörung ihrer  
Standorte" tritt ein.   ja   nein  

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  
erforderlich? 
Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  
Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose  
und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen! 
  weiter unter Pkt. 8 „Zusammenfassung“ 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG,  
 ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

                      weiter unter Pkt. 7 „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 
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7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG,  ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

7.1  Ausnahmegründe 
 
Liegt ein Ausnahmegrund nach § 45 Abs. 7  
S. 1 Nr.1- 5 BNatSchG vor?   ja   nein 
Ggf. Hinweis auf entsprechendes Kapitel in den Planunterlagen mit näheren Darstellungen. 

Wenn NEIN – keine Ausnahme möglich! 

7.2 Prüfung von Alternativen 
Gibt es eine zumutbare Alternative?    ja   nein 
Kurze Zusammenfassung der Alternativen-Prüfung mit Begründung, warum ggf.  
keine zumutbare Alternative gegeben ist und Hinweis auf ausführliche Darstellung 
in den Planunterlagen zum Vorhaben. 
 

Wenn JA – keine Ausnahme möglich! 
 

7.3 Prüfung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes  
a) Kann sich der Erhaltungszustand der lokalen  

Population verschlechtern?   ja   nein 
Erhaltungszustand der lokal betroffenen Population vor dem Eingriff (Interpreta-
tion/Einordnung der Angaben unter Pkt. 6.3a, ggf. Ergänzungen) 

Kurze Beschreibung, ob sich trotz der vorgesehenen Vermeidungs-/ CEF-
Maßnahmen der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert (un-
ter Berücksichtigung von Ausgangszustand und Entwicklungsprognose). 

Ggf. Querverweis zur genaueren Darstellung in den Planunterlagen. 
 

b) Kann sich der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/Bundes-/ biogeographischer Ebene  
verschlechtern?    ja   nein 
Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population trotz der 
vorgesehenen Vermeidungs-/CEF-Maßnahmen (unter Berücksichtigung von 
Ausgangszustand und Entwicklungsprognose). 

Erhaltungszustand in Hessen, der kontinentalen Region Deutschlands, der EU 
(Interpretation/Einordnung der Angaben unter Pkt. 3, ggf. Ergänzungen). Hier 
sind die Trend-Bewertungen einzubeziehen: für die Vogelarten (s. Anh. 3: Er-
haltungszustand der Brutvögel in Hessen, VSW 2014) und die Anhang IV-Arten 
(s. Anh. 4: „Ampelliste“, FENA 2014) 

Kurze Prognose, ob sich die Verschlechterung des Erhaltungszustands der lo-
kalen Population soweit auswirkt, dass die Populationen auf Landes-/Bundes-/ 
biogeographischem Niveau in Mitleidenschaft gezogen werden könnten. 

Ggf. Querverweis zur genaueren Darstellung in den Planunterlagen. 
 

c) Wenn Ja - Sind Maßnahmen zur Wahrung des günstigen 
Erhaltungszustandes der Populationen (FCS-Maßnahmen)  
möglich?    ja   nein 
Kurze Beschreibung der notwendigen und zumutbaren Maßnahmen, die sicher-
stellen sollen, dass sich der Erhaltungszustand der europäischen Vogelart nicht 
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verschlechtert bzw. der Erhaltungszustand der FFH-Anhang IV-Art günstig 
bleibt.  

Bewertungsebene sind die Populationen im natürlichen Verbreitungsgebiet. 
Angaben zu Funktion, Umfang, Zeitraum der Umsetzung und Zeitpunkt der 
Funktionserfüllung. 

Hinweise auf Pflege und Instandhaltung. 

Ggf. Querverweis zur genaueren Maßnahmen-Darstellung in den Planunterla-
gen. 

Ggf. Festlegung von Monitoring und Risikomanagement. 
 

d) Kann der Erhaltungszustand der Populationen auf  
Landes-/ Bundes-/ biogeographischem Niveau auf- 
grund von FCS-Maßnahmen erhalten werden?    ja   nein 
Kurze Prognose und Bewertung.  
Hier sind insbesondere Aussagen zum zuverlässigen Eintritt der beabsichtigten 
Funktion mit Referenzen wichtig.  
Falls nein, Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigung. 

 

Ggf. Querverweis zur genaueren Darstellung in den Planunterlagen. 
 

e) Falls Anhang IV-Art mit ungünstigem Erhaltungszu- 
stand betroffen: Kann die Wiederherstellung eines  
günstigen Erhaltungszustands ungehindert erfolgen?   ja   nein 
Begründung notwendig, weshalb die Ausnahme keinen negativen Einfluss  
auf die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands für die Popula-
tion hat. 

Verschlechtert sich der Erhaltungszustand  
der Populationen?   ja   nein 

Wenn JA – keine Ausnahme möglich! 
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Zusammenfassung 
 
Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunter- 
lagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen 
 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der  
 Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 
 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die 
oben dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich 
festgelegt  

 
Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
 keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
 Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG vor 
 ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbin-
dung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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